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gegen 

 

 

 

 

 

 

 

wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u. 
a. 
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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Generalbun-

desanwalts und des Beschwerdeführers am 27. Juni 2007 gemäß §§ 206 a, 

349 Abs. 2 und 4 StPO beschlossen: 

1. Auf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landge-

richts Bonn vom 23. August 2006 wird 

a) das Verfahren eingestellt, soweit der Angeklagte in den Fäl-

len II. 1., 3. und 7. verurteilt worden ist; im Umfang der Ein-

stellung hat die Staatskasse die Kosten des Verfahrens und 

die notwendigen Auslagen des Angeklagten zu tragen, 

b) der Schuldspruch dahin geändert, dass der Angeklagte des 

unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge in vier Fällen, davon in einem Fall tateinheit-

lich mit unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge und in zwei Fällen in Tateinheit mit der Ver-

abredung zur Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer 

Menge schuldig ist, 

c) im Ausspruch über die Einzelstrafen in den Fällen II. 2., 5. 

und 6. der Urteilsgründe und im Gesamtstrafenausspruch mit 

den zugehörigen Feststellungen aufgehoben. 

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die verbleibenden Kosten 

des Rechtsmittels, an eine andere Strafkammer des Landge-

richts zurückverwiesen. 

2. Die weitergehende Revision wird verworfen. 
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Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen unerlaubten Handeltrei-

bens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in sechs Fällen (Fälle II. 1., 

2., 4., 5., 6. und 7. der Urteilsgründe), davon in zwei Fällen tateinheitlich mit 

unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Fälle II. 1. 

und 4. der Urteilsgründe) und in drei weiteren Fällen tateinheitlich mit dem Ver-

such der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 

(Fälle II. 2., 5. und 6. der Urteilsgründe) und in einem dieser Fälle auch tatein-

heitlich mit Nötigung (Fall II. 5. der Urteilsgründe) sowie wegen vorsätzlicher 

Körperverletzung (Fall II. 3. der Urteilsgründe) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 

von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Revision des Angeklagten 

macht Verfahrensrügen geltend und beanstandet die Verletzung sachlichen 

Rechts. Das Rechtsmittel hat den aus der Entscheidungsformel ersichtlichen 

Erfolg; im Übrigen ist es unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

1 

I. 

Die Verurteilung in den Fällen II. 1., 3. und 7. der Urteilsgründe hat kei-

nen Bestand, weil ihr das Verfahrenshindernis der Spezialität entgegensteht. 

Der Senat stellt das Verfahren insoweit ein. Desgleichen entfällt die tateinheitli-

che Verurteilung wegen Nötigung im Fall II. 5. der Urteilsgründe. 

2 

Der Angeklagte wurde am 27. September 2004 in Brasilien festgenom-

men und am 9. Februar 2006 auf Grund des Internationalen Haftbefehls des 

Amtsgerichts Bonn vom 10. März 2003 an die Bundesrepublik Deutschland 

ausgeliefert. Der Auslieferungshaftbefehl führt jedoch die unter II. 1., 3. und 7. 

abgeurteilten Taten und das dem Nötigungsvorwurf zugrunde liegende Ge-

schehen nicht auf. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass der Angeklagte auf 

den Vorbehalt der Spezialität verzichtet hätte.  

3 
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Zwar umfasst mangels näherer Beschränkung eine Auslieferungsbewilli-

gung grundsätzlich die gesamte Tat im Sinne des § 264 StPO (vgl. BGH NStZ 

2003, 68; NStZ-RR 2000, 333). Da sich hier die Auslieferungsentscheidung 

nicht bei den Akten befindet und weder die Sachbearbeiterin bei der Staatsan-

waltschaft Bonn noch der dortige Rechtshilfedezernent eine konkrete Erinne-

rung an die entsprechenden Vorgänge haben, hat der Senat insoweit entspre-

chend dem Antrag des Generalbundesanwalts die Strafverfolgung im Fall II. 5. 

der Urteilsgründe auf die Betäubungsmitteldelikte beschränkt. 

4 

II. 

Die Verfahrensrügen haben aus den Gründen der Antragsschrift des Ge-

neralbundesanwalts keinen Erfolg.  

5 

III. 

1. In den Fällen II. 2., 5. und 6. der Urteilsgründe hält die Verurteilung 

wegen des Versuchs der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge rechtlicher Überprüfung nicht stand.  

6 

a) Die vom Angeklagten beauftragten Kuriere waren entweder schon vor 

ihrem Abflug am Flughafen Sao Paulo oder nach Zwischenlandungen in Madrid 

bzw. Lissabon verhaftet worden, bevor ihr Gepäck in die nach Deutschland flie-

genden Flugzeuge geladen wurde und sie selbst hätten einsteigen können. 

Damit hatten die Kuriere aber jeweils noch nicht zum Versuch der unerlaubten 

Einfuhr von Betäubungsmitteln angesetzt (vgl. BGHR BtMG § 29 Abs. 1 Nr. 1 

Einfuhr 18 und 41). Die tateinheitliche Verurteilung wegen versuchter unerlaub-

ter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss deshalb entfal-

len. 

7 
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b) In den Fällen II. 2. und 5. der Urteilsgründe hat sich der Angeklagte 

jedoch gemäß § 30 Abs. 2 StGB, § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG wegen der Verabre-

dung zum Verbrechen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge – jeweils in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Be-

täubungsmitteln in nicht geringer Menge – schuldig gemacht. Der Angeklagte ist 

mit den Kurieren J.              , M.         und S.           übereingekommen, Kokain 

nach Deutschland einzuführen, wobei die Kuriere wegen des eigenhändigen 

Verbringens der Betäubungsmittel in die Bundesrepublik und der Angeklagte 

aufgrund seines Tatinteresses und seiner Tatbeiträge Mittäter gewesen wären. 

Der Angeklagte war derjenige, der das Kokain gewinnbringend weiterverkaufen 

wollte; er hatte den Kurieren die Flüge und den Aufenthalt in Brasilien bezahlt 

und die Tat hing allein von seinem Willen ab, weil nur er den Kontakt zum Liefe-

ranten in Brasilien hatte.  

8 

Der Senat kann den Schuldspruch in diesen Fällen selbst ändern; § 265 

StPO steht der Schuldspruchänderung nicht entgegen, weil sich der Angeklagte 

nicht anders als geschehen hätte verteidigen können. 

9 

c) Im Fall II. 6. liegt hingegen weder die Verabredung eines Verbrechens 

noch eine versuchte Anstiftung zu einem solchen vor, weil der Kurier Ju.       

vom Angeklagten über die zu transportierende Ware getäuscht wurde, sich mit-

hin gerade nicht zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht gerin-

ger Menge bereit erklärt hatte. Der Angeklagte wäre in diesem Fall mittelbarer 

Täter der Einfuhr gewesen. Im Fall II. 6. der Urteilsgründe ist der Angeklagte 

deshalb lediglich des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge schuldig. 

10 

2. Die Änderung der Schuldsprüche in den Fällen II. 2., 5. und 6. der Ur-

teilsgründe führt zur Aufhebung der Strafaussprüche in diesen Fällen. Das 

11 
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Landgericht hat in diesen Fällen den Strafrahmen des § 30 Abs. 1 BtMG 

zugrunde gelegt und sowohl die Annahme minder schwerer Fälle als auch eine 

Strafrahmenmilderung wegen Versuchs ausdrücklich abgelehnt. Der Senat 

kann nicht ausschließen, dass es bei Anwendung des nach § 30 Abs. 1 Satz 2 

StGB zwingend gemäß § 49 Abs. 1 StGB zu mildernden Strafrahmens des § 30 

Abs. 1 BtMG bzw. des § 29 a Abs. 1 BtMG zu niedrigeren Strafen gekommen 

wäre.  

Die Aufhebung der Einzelstrafen in drei Fällen und das Entfallen von drei 

weiteren Einzelstrafen führt zur Aufhebung des Gesamtstrafenausspruchs. 

12 

3. Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat vorsorglich darauf hin, 

dass die Möglichkeit, auf Geldstrafe gesondert zu erkennen, kein Grund ist, die 

Zäsurwirkung einer auf Geldstrafe lautenden Vorverurteilung zu verneinen 

(BGHSt 32, 190, 194; BGHR StGB § 55 Abs. 1 Satz 1 Zäsurwirkung 9). Der 

neue Tatrichter wird daher zwei Gesamtstrafen zu bilden haben, die in ihrer 

Summe die bisherige Gesamtstrafe nicht übersteigen dürfen. 

13 

Bode                                                Otten                                         Ernemann 

                         Fischer                                         Roggenbuck 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


